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Prüfung der Rückerstattung bezogener Sozialhilfeleistungen

Sehr      
Sie wurden in der Zeit von       bis       durch das Sozialamt       mit insgesamt Fr.       finanziell unterstützt. Das Sozialamt ist gemäss Art. 27 des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe (SHG, bGS 851.1) verpflichtet, erbrachte Unterstützungsleistungen wieder einzufordern, sofern sich die finanziellen Verhältnisse der Person soweit gebessert haben, dass ihr die Rückerstattung zugemutet werden kann. 

Wir möchten diese Angelegenheit gerne mit Ihnen besprechen und laden Sie daher zu folgendem Besprechungstermin ein:

     
     
Sollte Ihnen dieser Termin nicht möglich sein, melden Sie sich bitte telefonisch bei der/dem Unterzeichnenden (Direktwahl:      erreichbar jeweils      ). 

Freundliche Grüsse
     
 

     
 DOCPROPERTY "Signature2.Function"\*CHARFORMAT 
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